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12. Wahlperiode 10. 07. 97

Antrag

der Abg. Wolfgang Staiger u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Wirtschaftsministeriums 

„Stoffliche Erweiterung“ der Bergwerksdeponie Heilbronn  

 

Antrag

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen 

zu berichten,

1. welche Sonderabfälle in der Heilbronner Untertagedeponie bis dato eingelagert
wurden, um wieviel Tonnen je Charge es sich dabei jährlich handelte, woher die
eingelagerten Abfälle stammten und zu welchen Preisen die jeweiligen Sonder-
abfälle entsorgt wurden;

2. wie viele Personen in der Untertagedeponie beschäftigt sind, welche Alters-
struktur die Beschäftigten aufweisen und wie lange die Genehmigung für den
weiteren Abbau gegeben ist;

3. ob es zutrifft, daß statt der bisher ca. 10 verschiedenen, hauptsächlich aus Anla-
gen zur Rauchgasreinigung anfallenden Rückstände nun ca. 254 weitere „Sor-
ten“ eingelagert werden sollen, wenn ja, um welche Stoffe es sich hierbei han-
delt;

4. ob es zutrifft, daß in den letzten zehn Jahren für den angelieferten Sonderabfall
ca. 650.000 Kubikmeter des Labyrinths benötigt wurden und daß die jetzige Pla-
nung von einem Volumen in Höhe von ca. 9.000.000 Kubikmetern ausgeht;

5. woher die Abfälle stammen sollen und ob Heilbronn damit zu einer bundeswei-
ten Sonderabfalldeponie wird;
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6. wann das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist, wie lange den beteilig-
ten Kommunen Zeit für ihre Stellungnahme gegeben wurde und wie die betei-
ligten Kommunen entschieden haben;

7. ob, und wenn ja, welche Gutachten u. a. zur Langzeitsicherheit von wem erstellt
wurden und von wem diese Gutachten in Auftrag gegeben wurden;

8. inwieweit die Bevölkerung von dieser vorgesehenen Deponieerweiterung infor-
miert war bzw. wird;

08. 07. 97

Staiger, Drexler, Brechtken, Dr. Caroli, Göschel SPD

Stel lungnahme*)

Mit Schreiben vom 13. August 1997 Nr. 5–8982.1/15 nimmt das Wirtschaftsmini-
sterium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Umwelt und Verkehr zu dem
Antrag wie folgt Stellung:

Zu 1.:

In der Untertagedeponie Heilbronn wurden bisher eingelagert:

1987 4.408 t 
1988 8.856 t 
1989 8.980 t 
1990 12.299 t 
1991 22.573 t 
1992 42.310 t 
1993 64.536 t 
1994 70.363 t 
1995 84.239 t 
1996 71.381 t
1997 (1. Halbjahr)   35.691 t
Summe rd. 426.000 t

Aus Abfallverbrennungsanlagen stammen 211.500 t Filteraschen (Abfallschlüssel-
nummern – ASN – 31308 und 31309) sowie weitere feste REA-Produkte von
207.000 t. Filterstäube von rd. 5.000 t (ASN 31311) stammen aus Sonderabfallver-
brennungsanlagen. Aus der chemischen Industrie wurde Natriumchlorid (ASN
51523) in einer Menge von 2.500 t eingelagert.

Aus Baden-Württemberg stammten bisher ca. 96.000 t, aus anderen deutschen
Bundesländern 173.000 t und aus dem benachbarten Ausland, vornehmlich der
Schweiz und Österreich, 157.000 t.

Bei den außerdeutschen Lieferungen handelt es sich auch um Reststoffe aus Müll-
verbrennungsanlagen, die im grenznahen Bereich deutschen Haus- und Gewerbe-
müll verbrennen.

Die Preise betrugen zwischen 300 DM und 500 DM je t, je nach Menge, Laufzeit
des Vertrages, Untersuchungs- und Genehmigungsaufwand, Verpackungsart,
Schadstoffgehalt und Konsistenz (zum Beispiel Feuchte).
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Zu 2.:

Nach Auskunft der Südwestdeutsche Salzwerke AG (SWS) gibt es innerhalb der
Belegschaft keinen Personenkreis, der fest und ausschließlich der Untertagedepo-
nie zuzuordnen wäre. Die Beschäftigungsbereiche der Salzgewinnung, des Versat-
zes von Fremdstoffen in Bad Friedrichshall-Kochendorf und der Untertagedeponie
Heilbronn überschneiden sich bezüglich des Einsatzes der Mitarbeiter; die Ein-
satzgebiete wechseln je nach Bedarf.

Das Durchschnittsalter der 586 im Jahr 1996 bei der SWS beschäftigten Mitarbei-
ter beträgt 38,4 Jahre.

Die Genehmigung für den weiteren Abbau wird auf bergrechtlicher Basis jeweils
abschnittsweise im Rahmen sogenannter Betriebspläne erteilt. Der derzeitige Rah-
menbetriebsplan reicht zunächst bis Ende 1999.

Zu 3.:

Genehmigungen zur Einlagerung von Deponiestoffen sind stets Einzelgenehmi-
gungen, bezogen auf Erzeuger, Menge, Stoffart und Laufzeit, im Rahmen der Plan-
feststellung. Aus nahezu 700 Abfallschlüsseln des sogenannten Abfallartenkata-
logs der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) hat die Antragstellerin unter
Einschluß der bisher genehmigten 10 Abfallarten insgesamt 264 Abfallschlüssel
(kleinste Einheit zur Bezeichnung von Abfallarten) ausgewählt. Bei der Auswahl
wurde darauf geachtet, daß alle Stoffe ausgeschlossen sind, die der Gefahrgutver-
ordnung Straße nach der Klasse 1 (Explosivstoffe), Klasse 2 (Gase), Klasse 3 (ent-
zündbare flüssige Stoffe) und der Klasse 7 (radioaktive Stoffe) unterliegen.

Die Anlage B-9 des SWS-Antrags – beantragte Abfallstoffe (nach Abfallschlüs-
seln der LAGA) –  ist dieser Stellungnahme beigefügt. Es handelt sich dabei um
die zunächst im vorgelegten Rahmenbetriebsplan beantragten Abfallstoffe. Ob
diese auch vollständig mit der Planfeststellung genehmigt werden, ist noch offen.

Zu 4.:

Ja.

Zu 5.:

Nach dem Antrag der SWS soll die Auswahl der zu deponierenden Stoffe allein
durch ihre Abfallschlüssel bestimmt sein, nicht jedoch durch ihre Herkunft.

In den Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren wird sehr ausführlich auf den
Deponiebedarf in den künftigen Jahren eingegangen. Dabei werden auch Betrach-
tungen über die bundesweit vorhandenen Deponien angestellt. Die Gesamtzahl der
für ein vergleichbares Abfallspektrum zugelassenen Deponien in der Bundesrepu-
blik beläuft sich auf 17, drei davon sind Untertagedeponien. Zwei weitere Unterta-
gedeponien sind in der Planung. Die Annahme, Heilbronn könnte zu einer bundes-
weiten Sonderabfalldeponie werden, ist nicht gerechtfertigt. Bei der Nutzung von
Deponien ist ein wichtiger Gesichtspunkt, daß die Transportwege möglichst kurz
sind.

Zu 6.:

Im Juli 1996 fand der sogenannte Scoping-Termin zur Festlegung des Untersu-
chungsumfanges von Gutachten statt. Die Offenlegung der Antragsunterlagen er-
folgte vom 24. Juni 1997 bis 25. Juli 1997. Die Einwendungsfrist läuft bis ein-
schließlich 8. August 1997. Danach werden die eingegangenen Anregungen und
Bedenken – auch der Kommunen – durch das Landesbergamt ausgewertet und spä-
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ter mit den Einwendern erörtert. Anschließend wird das Landesbergamt entschei-
den.

Zu 7.:

Das Gutachten „Geotechnischer Standsicherheitsnachweis der geplanten Erweite-
rung der Untertagedeponie Heilbronn unter Berücksichtigung der Langzeitsicher-
heit“ wurde erstellt von Prof. Dr.-Ing. Otfried Natau (Lehrstuhl für Felsmechanik
und Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik an der Universität Karlsruhe)
im Auftrag der SWS. Dieses Gutachten fußt auf einer ganzen Reihe geologischer
und hydrogeologischer Untersuchungen und Kartierungen des Geologischen Lan-
desamtes. Es wird ergänzt u. a. durch seismologische Gutachten des Geologischen
Landesamtes, ein Gutachten von Prof. Dr.-Ing. Peter Sitz (TU Bergakademie Frei-
berg) und eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung. Die Gutachtensaufträge der
SWS ergingen jeweils nachdem das Landesbergamt der Wahl der Gutachter zuge-
stimmt hatte. Sämtliche Gutachten werden vom Landesbergamt im Rahmen des
Planfeststellungsbeschlusses geprüft und bewertet.

Zu 8.:

Bereits beim sogenannten Scoping-Termin (vgl. zu Ziff. 6) wurden mit Zustim-
mung der Beteiligten auch Pressevertreter zugelassen, welche die Bevölkerung so-
dann über Presse und Rundfunk informieren konnten.

Darüber hinaus konnte sich die Bevölkerung der betroffenen Gemeinden im Rah-
men der öffentlichen Planauslegung (vgl. zu Ziff. 6) informieren. Im Rahmen des
Anhörungsverfahrens wurden nebst den betroffenen Behörden und Kommunen
auch die Umweltverbände beteiligt. Außerdem betreibt die SWS selbst eine offen-
sive Informationspolitik. Dazu gehört auch, daß bei jeder Führung von Besucher-
gruppen auf die Erweiterungsabsichten der SWS hingewiesen wird.

In Vertretung

Dr. Mayerle

Ministerialdirigent
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